
   Sondervertrag  LausitzGas  Individuell  Festpreis         
 
Vertrag für die Lieferung von LausitzGas  
in Niederdruck ab 50.000 kWh / Jahr  
im Netz der Stadtwerke Senftenberg GmbH 

 

  

 

GmbH 

 

Sondervertrag LausitzGas Individuell Festpreis  Stand  Januar 2013  

zwischen Kunde 
 
    Herr        Frau      Firma 
 
 
.................................................................................................... 
Firma               Registergericht / -nummer 
 

oder 
 
…………………………………………………………………...…… 
Name, Vorname                 Geburtsdatum 
 
…………………………………………...…………………………… 
Straße, Hs.-Nr. 
 
………………………………………………………...……………… 
PLZ, Ort 
 
……………………………………… / ……………………………… 
Telefon            E-Mail 
 
Verbrauchsstelle 
 
…………………………………………………………...…………… 
Straße, Hs.-Nr. 
 
01968 Senftenberg  …………………………………….. 
PLZ, Ort (ggf. Stadtteil) 
 
……………………................            …………………………….. 
Zählernummer             Installierte Leistung in kW 
 
und 
 
 
Stadtwerke Senftenberg GmbH (AG Cottbus, HRB–Nr. 1857) 
Laugkstraße 13 – 15 in 01968 Senftenberg. 
 
 
1. Vertragslaufzeit 
Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit bis zum Ablauf des 
 

31. Dezember 2014. 
 
Er kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende der jeweiligen Laufzeit in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden. Erfolgt keine 
fristgerechte Kündigung, verlängert sich der Vertrag jeweils um 
weitere 12 Monate. Die Rücktrittsrechte des Kunden richten 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
2. Preise / Festpreisbindung 
Die bei Abschluss des Vertrags vereinbarten Preise ergeben 
sich aus dem beigefügten Produkt- /Preisblatt Sonderpreis 
LausitzGas Individuell Festpreis.  Die Netto-Preise enthalten 
Netznutzungsentgelte, den Steueranteil gemäß Artikel 2 des 
Energiesteuergesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung, 
Konzessionsabgaben sowie Entgelte für Messung und 
Abrechnung. Die Brutto-Preise enthalten zusätzlich die jeweils 
gültige gesetzliche Umsatzsteuer.  
 
Der bei Abschluss dieses Vertrages vereinbarte Preis für die 
Gaslieferung gilt für die Mindestlaufzeit gem. Ziffer 1. als 
Festpreis und kann erstmalig für einen Zeitpunkt nach dem 
Ende der vereinbarten Mindestlaufzeit geändert werden. 
Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, künftige Änderungen 
der Umsatz- und/oder des Steueranteils gem. Artikel 2 des 
Energiesteuergesetzes während des Festpreiszeitraums an 
den Kunden weiterzugegeben. 
 

3. Gewünschter Lieferbeginn / Verwendungszweck 
 

     Nächstmöglicher Termin 
 
     Datum des Lieferbeginns: …………………… 
 

     Gaslieferung erfolgt überwiegend für Haushaltszwecke             
 
     …………………………………………………………………… 

Branche, sofern keine Verwendung für Haushaltszwecke 
 
4. Bisherige Gasversorgung 
Ich beziehe bisher für die Verbrauchsstelle 
 
     Kein Gas         Gas von der Stadtwerke Senftenberg GmbH 
 
     ……………………………………………………… 
      Name und Kundennummer bisheriger Lieferant 
 
5. Zahlungsweise / Aufschiebende Bedingung 
Der Abschluss dieses Vertrages steht unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass eine Einzugsermächtigung 
erteilt wird: Hiermit ermächtige ich/wir die Stadtwerke 
Senftenberg GmbH, fällige Zahlungen (Abschläge und 
Forderungen aus Rechnungen) im Zusammenhang mit diesem 
Vertragsverhältnis von folgendem Konto einzuziehen: 

Konto-Nummer: 

Kreditinstitut: 

Bankleitzahl: 

X 

……………………………………………………………….. 
Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
 
6. Vertragsabschluss / Vertretungsbefugnis gegenüber 

Lieferant, Messdienstleister, Messstellenbetreiber, 
Netzbetreiber 

Der Kunde beauftragt die Stadtwerke Senftenberg GmbH, zu 
den umseitigen Bedingungen die oben genannte 
Verbrauchsstelle mit Gas zu beliefern. Gleichzeitig 
bevollmächtigt der Kunde die Stadtwerke Senftenberg GmbH, 
die für die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden Verträge 
für die Gaslieferung, Messdienstleistung und den 
Messstellenbetrieb zu kündigen und die für die Gaslieferung 
erforderlichen Verträge mit dem zuständigen Netzbetreiber zu 
schließen. 

X 

……………………………………………………………….. 
Datum           Unterschrift des Kunden/der Kundin 
 
Senftenberg, den 
 
………………………………………………………..……… 
Datum            Stadtwerke Senftenberg GmbH 
 
7. Widerrufsbelehrung 
Mir ist bekannt, dass ich diesen Vertrag innerhalb von 
14 Tagen nach Unterzeichnung schriftlich bei der Stadtwerke 
Senftenberg GmbH ohne Begründung widerrufen kann. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Ich bestätige die Kenntnis des Widerrufsrechts 
durch meine Unterschrift. 

X 

……………………………………………………………….. 
Datum           Unterschrift des Kunden/der Kundin 



 

 

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Belieferung mit LausitzGas 

1. Lieferung und Bezug 

Die Stadtwerke Senftenberg GmbH liefert zum eigenen Bedarf des 
Kunden Gas im Niederdrucknetz an die im Vertrag genannte 
Verbrauchsstelle. 

Grundlage der Gaslieferung sind 

a) diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
b) die jeweils geltenden Preise sowie 
c) als wesentlicher Vertragsbestandteil die Bestimmungen 

der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungs-verordnung – GasGVV) vom 
26.10.2006 (Bundesgesetzblatt Teil I S. 2396) in der 
jeweils gültigen Fassung und 

d) die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke 
Senftenberg GmbH zur GasGVV. 

 
 
2. Vertragsbeginn / Zählerstand 

Dieser Sondervertrag beginnt, zu dem im Vertrag genannten Datum 
(in der Regel am 01. des auf den Eingang des vom Kunden 
unterzeichneten Vertragsformulars folgenden übernächsten 
Kalendermonats, jedoch nicht früher als zu dem vom Kunden 
etwaig konkret genannten frühesten Liefertermins). Es ist in jedem 
Fall die beiderseitige rechtsverbindliche Unterschrift der 
Vertragsparteien notwendig. Mit Vertragsbeginn enden alle früheren 
zwischen der Stadtwerke Senftenberg GmbH und dem Kunden 
bestehenden Verträge über die Lieferung von Gas an die im Vertrag 
genannte Verbrauchstelle. 

Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechnerisch 
ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten für diesen Zeitpunkt 
vorliegen. 

 
3. Einzugsermächtigungsverfahren 

Während der Laufzeit dieses Vertrages nimmt der Kunde 
verbindlich am Einzugsermächtigungsverfahren teil. Sofern - 
beispielsweise im Zusammenhang mit der Jahresrechnung - 
größere Beträge zu unregelmäßigen Zeitpunkten von der 
Stadtwerke Senftenberg GmbH eingezogen werden und die Höhe 
der einzuziehenden Beträge nicht von vornherein feststeht, wird 
dem Kunden ab dem Tag des Rechnungsdatums eine Frist von 
mindestens 7 Werktagen vor dem Einzug des Rechnungsbetrages 
durch die Stadtwerke Senftenberg GmbH eingeräumt, so dass dem 
Kunden zwischen dem Zugang der Rechnung und dem Einzug des 
Rechnungsbetrags ausreichend Zeit verbleibt, die Rechnung zu 
prüfen und gegebenenfalls für ausreichende Deckung seines 
Kontos zu sorgen. 

 
4. Änderungen der Preise oder Vertragsbedingungen 

 
4.1  

Änderungen der Preise oder der Vertragsbedingungen erfolgen auf 
der Grundlage von § 5 Abs. 2 und 3 GasGVV. Im Falle einer 
Preisänderung oder einer Änderung der Bedingungen steht dem 
Kunden das Kündigungsrecht nach § 20 Abs. 1 Satz 1 GasGVV zu. 

§ 5 Abs. 2 und 3 GasGVV lauten: 

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum 
Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten 
Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe 
eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden 
und die Änderungen auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. 

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder 
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu 
kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch 
entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung nachweist.  

§ 20 Abs. 1 Satz 1 GasGVV lautet: 

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 
zwei Wochen gekündigt werden. 

4.2  

Änderungen der Preise oder Vertragsbedingungen werden dem 
Kunden mit einer Frist von mindestens sechs Wochen brieflich 
angekündigt und auf der Internetseite der Stadtwerke Senftenberg 
GmbH (derzeit: www.stadtwerke-senftenberg.de) veröffentlicht. Der 
Kunde wird in der brieflichen Mitteilung auf sein Kündigungsrecht 
besonders hingewiesen. 

4.3  

Kündigt der Kunde nicht, so gelten die geänderten Preise und 
Bedingungen beim Weiterbezug von Erdgas zum angekündigten 
Zeitpunkt als vereinbart. Der Kunde wird in der Änderungsmitteilung 
auf diese Folgen gesondert hingewiesen. 

4.4  

Künftige Änderungen der Umsatz- und/oder des Steueranteils gem. 
Artikel 2 des Energiesteuergesetzes können ohne 
Ankündigungsfrist und ohne außerordentliche 
Kündigungsmöglichkeit gemäß Ziffer 4.1 an den Kunden 
weitergegeben werden. Die Stadtwerke Senftenberg GmbH wird 
den Kunden über die angepassten Preise in geeigneter Weise auch 
durch die Rechnung unterrichten. 

 
5. Haftung und Netzbetreiber 

Etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 GasGVV können gegen die Stadtwerke 
Senftenberg GmbH oder deren Rechtsnachfolger als örtlichen 
Netzbetreiber im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 
Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (NDAV) geltend 
gemacht werden. 

 
6. Wechsel der Verbrauchstelle des Kunden 

Die Stadtwerke Senftenberg sind nicht verpflichtet, das Gas an Orte 
außerhalb ihres Versorgungsgebietes zu liefern. 

 
7. Sonstige Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind sich darüber einig, dass die unwirksamen Klauseln durch 
solche zu ersetzen sind, welche dem wirtschaftlich Gewollten 
möglichst nahe kommen. Dasselbe gilt bei Vertragslücken. 

 
8. Datenschutz 

Die für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen 
Daten werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes von den 
Stadtwerken Senftenberg GmbH verarbeitet und genutzt. Falls 
erforderlich, werden Daten an die an der Abwicklung beteiligten 
Unternehmen (z. B. zur Netznutzung/Netzzugang und Abrechnung) 
weitergegeben. 


